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Inhaltsverzeichnis 

Informationen des Zweckverbandes für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Geiseltal (ZWAG) 
gefasste Beschlüsse der Verbandsversammlung vom 19.12.2022.................................................................................................. 1 

 
Öffentliche Bekanntmachungen des Zweckverbandes für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Geiseltal (ZWAG) 
Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2021 des ZWAG ........................................................................................................... 4 

 - Beschluss der Verbandsversammlung 07/2022 vom 20.12.2022 .............................................................................................. 5 

 - Wiedergabe des Bestätigungsvermerks des unabhängigen Abschlussprüfers .......................................................................... 7 

 - Feststellungsvermerk ................................................................................................................................................................ 11 
 

 
Satzung zur 5. Änderung der Satzung des Zweckverbandes für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Geiseltal über die 
Erhebung von Gebühren für die zentrale Schmutzwasserbeseitigung (Schmutzwassergebührensatzung zentral)                               
- 5. Änderungssatzung - ................................................................................................................................................................. 12 
 
 
Satzung zur 3. Änderung der Satzung des Zweckverbandes für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Geiseltal über die 
Erhebung von Gebühren für die dezentrale Schmutzwasserbeseitigung (Schmutzwassergebührensatzung dezentral)                        
- 3. Änderungssatzung - ................................................................................................................................................................. 14 
 
Satzung zur 3. Änderung der Satzung des Zweckverbandes für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Geiseltal über die 
Erhebung von Gebühren für die Niederschlagswasserbeseitigung in der Stadt Braunsbedra (außer Ortsteil Frankleben) - 
Niederschlagswassergebührensatzung - 3. Änderungssatzung -  ................................................................................................... 16 
 
Satzung zur 4. Änderung der Satzung des Zweckverbandes für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Geiseltal über die 
Erhebung von Gebühren für die zentrale Trinkwasserversorgung (Trinkwassergebührensatzung) - 4. Änderungssatzung -   ......... 18 

 
Impressum  ..................................................................................................................................................................................... 19 

 
 
 

Informationen des ZWAG 

 

gefasste Beschlüsse der Verbandsversammlung vom 19.12.2022 

 
Beschluss - Nr.: 07/2022 
 

 
Feststellung Jahresabschluss ZWAG 2021, Verwendung des Jahresergebnisses und 
Entlastung des Verbandsgeschäftsführers 
 
Die Abstimmung ergab: 

 Durch Stimmenführer abgegebene Stimmen Stimmen 
insgesamt für Braunsbedra für Mücheln 

Abgegebene Stimmen: 5 4 9 

Ja – Stimmen: 5 4 9 

Nein – Stimmen: 0 0 0 

Enthaltungen: 0 0 0 

 
 
Beschluss - Nr.: 08/2022 
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Wirtschaftsplan 2023 und Satzung zum Wirtschaftsplan 2023: Die Verbandsversammlung des 
ZWAG beschließt den Wirtschaftsplan 2023 nebst Satzung zum Wirtschaftsplan 2023. 
 
Die Abstimmung ergab: 

 Durch Stimmenführer abgegebene Stimmen Stimmen 
insgesamt für Braunsbedra für Mücheln 

Abgegebene Stimmen: 5 4 9 

Ja – Stimmen: 5 4 9 

Nein – Stimmen: 0 0 0 

Enthaltungen: 0 0 0 

       
 
Beschluss - Nr.: 09/2022 
 

 
Vorstellung der Ergebnisse der Gebührennachkalkulation der Periode 2020 – 2022 sowie 
Gebührenneukalkulation der Periode 2023 – 2025 sowie Beratung und Beschlussfassung zur 
a) Feststellung der Gebührensätze zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung der 

Kalkulationsperiode 2023 - 2025 sowie 
b) Feststellung der Gebührensätze zur zentralen und dezentralen Schmutzwasserbeseitigung 

der Kalkulationsperiode 2023 – 2025 
c) Feststellung der Gebührensätze zur zentralen Trinkwasserversorgung der 

Kalkulationsperiode 2023 – 2025 
 
Die Abstimmung ergab: 

 Durch Stimmenführer abgegebene Stimmen Stimmen 
insgesamt für Braunsbedra für Mücheln 

Abgegebene Stimmen: 5 4 9 

Ja – Stimmen: 5 4 9 

Nein – Stimmen: 0 0 0 

Enthaltungen: 0 0 0 

 
 
Beschluss - Nr.: 10/2022 
 

 
5 . Änderung Schmutzwasserwassergebührensatzung zentral 
 
Die Abstimmung ergab: 

 Durch Stimmenführer abgegebene Stimmen Stimmen 
insgesamt für Braunsbedra für Mücheln 

Abgegebene Stimmen: 5 4 9 

Ja – Stimmen: 5 4 9 

Nein – Stimmen: 0 0 0 

Enthaltungen: 0 0 0 

 
 
Beschluss - Nr.: 11/2022 
 

 
3. Änderung Schmutzwasserwassergebührensatzung dezentral 
 
Die Abstimmung ergab: 

 Durch Stimmenführer abgegebene Stimmen Stimmen 
insgesamt für Braunsbedra für Mücheln 

Abgegebene Stimmen: 5 4 9 

Ja – Stimmen: 5 4 9 
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Nein – Stimmen: 0 0 0 

Enthaltungen: 0 0 0 

 
 
Beschluss - Nr.: 12/2022 
 

 
3. Änderung Niederschlagswassergebührensatzung 
 
Die Abstimmung ergab: 

 Durch Stimmenführer abgegebene Stimmen Stimmen 
insgesamt für Braunsbedra für Mücheln 

Abgegebene Stimmen: 5 4 9 

Ja – Stimmen: 5 4 9 

Nein – Stimmen: 0 0 0 

Enthaltungen: 0 0 0 

 
 
Beschluss - Nr.: 13/2022 
 

 
4. Änderung Trinkwassergebührensatzung 
 
Die Abstimmung ergab: 

 Durch Stimmenführer abgegebene Stimmen Stimmen 
insgesamt für Braunsbedra für Mücheln 

Abgegebene Stimmen: 5 4 9 

Ja – Stimmen: 5 4 9 

Nein – Stimmen: 0 0 0 

Enthaltungen: 0 0 0 
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Öffentliche Bekanntmachungen des ZWAG 

 

Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2021 des ZWAG 

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes für Wasserversorgung und 

Abwasserbeseitigung Geiseltal hat in ihrer öffentlichen Sitzung am 19.12.2022 den Beschluss 

Nr. 07/2022 über die Feststellung des Jahresabschlusses 2021, die Verwendung des 

Jahresergebnisses und die Entlastung des Verbandsgeschäftsführers gefasst. 

 

Der Jahresabschluss, der Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers und der 

Feststellungsvermerk des Rechnungsprüfungsamtes werden hiermit öffentlich bekannt 

gemacht. 

 

Der Jahresabschluss, der Lagebericht sowie die Erfolgsübersicht liegen entsprechend § 15 (4) 

der Verbandssatzung des ZWAG für sieben Tage, beginnend mit dem Tag nach der 

Bekanntmachung dieses Hinweises, zu den Dienstzeiten: 

 

   Montag, Mittwoch, Donnerstag  von 7.00 – 15.30 Uhr 

   Dienstag    von 7.00 – 18.00 Uhr 

   Freitag    von 7.00 – 13.00 Uhr 

 

zur Einsichtnahme in den Geschäftsräumen des ZWAG in Braunsbedra, Hauptstraße 50 

öffentlich aus. 

Bitte vereinbaren Sie zur Einsichtnahme telefonisch einen Termin unter 034633-322-0. 

 

Braunsbedra, den 21.12.2022 

 

Vogler 

Verbandsgeschäftsführer 
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Beschluss der Verbandsversammlung 07/2022 vom 20.12.2022 
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Wiedergabe des Bestätigungsvermerks des unabhängigen Abschlussprüfers 
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Seite 9 von 19 
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Feststellungsvermerk  
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Bekanntmachungen der Satzungen entsprechend § 19 Abs. 2 Verbandssatzung  

Die Verbandsversammlung hat mit Beschluss 10/2022 die 5. Änderungssatzung der 

Schmutzwassergebührensatzung zentral beschlossen, welche hiermit öffentlich bekannt 

gemacht wird: 

 
Satzung  

zur 5. Änderung der Satzung des Zweckverbandes für Wasserversorgung und 
Abwasserbeseitigung Geiseltal über die Erhebung von Gebühren für die zentrale 

Schmutzwasserbeseitigung (Schmutzwassergebührensatzung zentral) 
 

- 5. Änderungssatzung -  
 
Aufgrund der Vorschriften des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 
(KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
07.06.2022 (GVBl. LSA S. 130) bzw. in der jeweils geltenden Fassung, den Vorschriften des 
Wassergesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (WG-LSA) vom 16.03.2011 (GVBl. LSA S. 492), 
zuletzt geändert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 07.07.2020 (GVBl. LSA S. 372) bzw. in der 
jeweils geltenden Fassung, den Vorschriften des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit für das Land Sachsen-Anhalt (GKG-LSA) i. d. F. der Bekanntmachung 
vom 26.02.1998 (GVBl. LSA S. 81), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.07.2020 (GVBl. LSA 
S. 384) bzw. in der jeweils geltenden Fassung sowie der §§ 2 und 5 ff. des 
Kommunalabgabengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) i. d. F. der 
Bekanntmachung vom 13.12.1996 (GVBl. LSA S. 405), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
15.12.2020 (GVBl. LSA S. 712) bzw. in der jeweils geltenden Fassung hat die 
Verbandsversammlung des Zweckverbandes für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung 
Geiseltal (ZWAG) in ihrer öffentlichen Sitzung am 19.12.2022 die folgende 5. 
Änderungssatzung beschlossen:  
 
 

I. Sachliche Änderungen: 
 

§ 1 
 
- Der bisherige § 3 Buchstabe b) wird geändert und erhält folgenden neuen Wortlaut:  

„b) pro Hauptwasserzähler (zur Ermittlung des Trinkwasserverbrauchs) der Größe  
 
Zählerbezeichnung  max. Durchflussmenge  Grundgebühr 
Qn 2,5 bzw. Q3 4     5 m³/h      11,78 € 
Qn 6 bzw. Q3 10   12 m³/h      29,44 € 
Qn 10 bzw. Q3 16   20 m³/h     47,10 € 
Qn 15 bzw. Q3 25   30 m³/h     73,59 € 
Qn 25 bzw. Q3 40   50 m³/h   117,75 € 
Qn 40 bzw. Q3 63   80 m³/h   185,46 €“ 

 
 

§ 2 
 
- Der bisherige § 5 wird geändert und erhält folgenden neuen Wortlaut: 
 

„§ 5 
Verbrauchsgebührensatz 

 
Die Verbrauchsgebühr beträgt 2,42 € / m³.“  
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II. Inkrafttreten / Außerkrafttreten: 

 
Diese 5. Änderung der Satzung des Zweckverbandes für Wasserversorgung und 
Abwasserbeseitigung Geiseltal über die Erhebung von Gebühren für die zentrale 
Schmutzwasserbeseitigung (Schmutzwassergebührensatzung zentral) - 5. Änderungssatzung - 
tritt nach Bewirkung ihrer öffentlichen Bekanntmachung gemäß den Vorschriften der 
Verbandssatzung im Amtsblatt des ZWAG zum 01.01.2023 in Kraft. Gleichzeitig treten § 2 der 
1. Änderungssatzung der Schmutzwassergebührensatzung zentral vom 20.10.2016 und die 2. 
Änderungssatzung der Schmutzwassergebührensatzung zentral vom 12.11.2019 außer Kraft. 
 
 
Braunsbedra, den 20.12.2022  
 
 
 
 
 
M. Vogler  
Verbandsgeschäftsführer         - Siegel – 
 
 
 
 
 
Ausfertigung-Bekanntmachungsanordnung:  
 
Die vorstehende, mit Beschluss Nr. 10/2022 der Verbandsversammlung vom 19.12.2022 
beschlossene Satzung zur 5. Änderung der Satzung des Zweckverbandes für 
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Geiseltal über die Erhebung von Gebühren für 
die zentrale Schmutzwasserbeseitigung (Schmutzwassergebührensatzung zentral) - 5. 
Änderungssatzung - wird nachstehend ausgefertigt und ist gemäß den Vorschriften der 
Verbandssatzung öffentlich bekannt zu machen und der Kommunalaufsichtsbehörde  des 
Landkreises Saalekreis anzuzeigen.  
 
 
Braunsbedra, den 20.12.2022  
 
 
 
 
 
M. Vogler  
Verbandsgeschäftsführer         - Siegel -  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 



 
 

Seite 14 von 19 

Die Verbandsversammlung hat mit Beschluss 11/2022 die 3. Änderungssatzung der 

Schmutzwassergebührensatzung dezentral beschlossen, welche hiermit öffentlich bekannt 

gemacht wird: 

 

Satzung  
zur 3. Änderung der Satzung des Zweckverbandes für Wasserversorgung und 

Abwasserbeseitigung Geiseltal über die Erhebung von Gebühren für die dezentrale 
Schmutzwasserbeseitigung (Schmutzwassergebührensatzung dezentral)   

 
- 3. Änderungssatzung -  

 
Aufgrund der Vorschriften des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 
(KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
07.06.2022 (GVBl. LSA S. 130) bzw. in der jeweils geltenden Fassung, den Vorschriften des 
Wassergesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (WG-LSA) vom 16.03.2011 (GVBl. LSA S. 492), 
zuletzt geändert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 07.07.2020 (GVBl. LSA S. 372) bzw. in der 
jeweils geltenden Fassung, den Vorschriften des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit für das Land Sachsen-Anhalt (GKG-LSA) i. d. F. der Bekanntmachung 
vom 26.02.1998 (GVBl. LSA S. 81), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.07.2020 (GVBl. LSA 
S. 384) bzw. in der jeweils geltenden Fassung sowie der §§ 2 und 5 ff. des 
Kommunalabgabengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) i. d. F. der 
Bekanntmachung vom 13.12.1996 (GVBl. LSA S. 405), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
15.12.2020 (GVBl. LSA S. 712) bzw. in der jeweils geltenden Fassung hat die 
Verbandsversammlung des Zweckverbandes für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung 
Geiseltal (ZWAG) in ihrer öffentlichen Sitzung am 19.12.2022 die folgende 3. 
Änderungssatzung beschlossen:  
 
 
III. Sachliche Änderungen: 

 
§ 1  

 
- Der bisherige § 3 wird geändert und erhält folgenden neuen Wortlaut:  
 

„ § 3  
Gebührensatz 

 
Die Gebühr beträgt für die Klärschlammabfuhr / Schmutzwasserabfuhr aus  
 

a) Kleinkläranlagen    90,98 € / m³ 
  

b) abflusslosen Sammelgruben  45,18 € / m³.“ 
 

 
 
IV. Inkrafttreten / Außerkrafttreten 

 
Diese 3. Änderung der Satzung des Zweckverbandes für Wasserversorgung und 
Abwasserbeseitigung Geiseltal über die Erhebung von Gebühren für die dezentrale 
Schmutzwasserbeseitigung (Schmutzwassergebührensatzung dezentral) - 3. 
Änderungssatzung - tritt nach Bewirkung ihrer öffentlichen Bekanntmachung gemäß den 
Vorschriften der Verbandssatzung im Amtsblatt des ZWAG zum 01.01.2023 in Kraft.  
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Gleichzeitig tritt die 2. Änderungssatzung zur Schmutzwassergebührensatzung dezentral vom 
12.11.2019 außer Kraft. 
 
 

Braunsbedra, den 20.12.2022  
 
 
 
M. Vogler  
Verbandsgeschäftsführer         - Siegel -  
 
 
 
 
 
Ausfertigung-Bekanntmachungsanordnung:  
 
Die vorstehende, mit Beschluss Nr. 11/2022 der Verbandsversammlung vom 19.12.2022 
beschlossene Satzung zur 3. Änderung der Satzung des Zweckverbandes für 
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Geiseltal über die Erhebung von Gebühren für 
die dezentrale Schmutzwasserbeseitigung (Schmutzwassergebührensatzung dezentral) - 3. 
Änderungssatzung - wird nachstehend ausgefertigt und ist gemäß den Vorschriften der 
Verbandssatzung öffentlich bekannt zu machen und der Kommunalaufsichtsbehörde des 
Landkreises Saalekreis anzuzeigen. 
 
 
 
Braunsbedra, den 20.12.2022  
 
 
 
 
M. Vogler  
Verbandsgeschäftsführer         - Siegel -  
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Die Verbandsversammlung hat mit Beschluss 12/2022 die 3. Änderungssatzung der 
Niederschlagswassergebührensatzung beschlossen, welche hiermit öffentlich bekannt gemacht 
wird: 
 

Satzung 
zur 3. Änderung der Satzung des Zweckverbandes für Wasserversorgung und 

Abwasserbeseitigung Geiseltal über die Erhebung von Gebühren für die 
Niederschlagswasserbeseitigung in der Stadt Braunsbedra (außer Ortsteil Frankleben)  

- Niederschlagswassergebührensatzung - 
 

- 3. Änderungssatzung -  
 
Aufgrund der Vorschriften des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 
(KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
07.06.2022 (GVBl. LSA S. 130) bzw. in der jeweils geltenden Fassung, den Vorschriften des 
Wassergesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (WG-LSA) vom 16.03.2011 (GVBl. LSA S. 492), 
zuletzt geändert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 07.07.2020 (GVBl. LSA S. 372) bzw. in der 
jeweils geltenden Fassung, den Vorschriften des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit für das Land Sachsen-Anhalt (GKG-LSA) i. d. F. der Bekanntmachung 
vom 26.02.1998 (GVBl. LSA S. 81), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.07.2020 (GVBl. LSA 
S. 384) bzw. in der jeweils geltenden Fassung sowie der §§ 2 und 5 ff. des Kommunal-
abgabengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) i. d. F. der Bekanntmachung vom 
13.12.1996 (GVBl. LSA S. 405), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.12.2020 (GVBl. LSA S. 
712) bzw. in der jeweils geltenden Fassung hat die Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Geiseltal (ZWAG) in ihrer 
öffentlichen Sitzung am 19.12.2022 die folgende 3. Änderungssatzung beschlossen:  
 

I. Sachliche Änderungen: 
 

§ 1  
 
- Der bisherige § 4 wird geändert und erhält folgenden neuen Wortlaut:  

„§ 4 
Gebührensatz 

 
Für die Einleitung von Niederschlagswasser in die öffentliche Niederschlagswasseranlage 
beträgt die Gebühr 0,59 € / m² Gebührenbemessungsfläche pro Jahr.“ 

 
 

II. Inkrafttreten/Außerkrafttreten 
 
Diese 3. Änderung der Satzung des Zweckverbandes für Wasserversorgung und 
Abwasserbeseitigung Geiseltal über die Erhebung von Gebühren für die 
Niederschlagswasserbeseitigung - 3. Änderungssatzung - tritt nach Bewirkung ihrer 
öffentlichen Bekanntmachung gemäß den Vorschriften der Verbandssatzung im Amtsblatt des 
ZWAG zum 01.01.2023 in Kraft. 
 
Braunsbedra, den 20.12.2022  
 
 
 
 
M. Vogler  
Verbandsgeschäftsführer         - Siegel - 
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Ausfertigung-Bekanntmachungsanordnung:  
 
Die vorstehende, mit Beschluss Nr. 12/2022 der Verbandsversammlung vom 19.12.2022 
beschlossene Satzung zur 3. Änderung der Satzung des Zweckverbandes für 
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Geiseltal über die Erhebung von Gebühren für 
die Niederschlagswasserbeseitigung - 3. Änderungssatzung - wird nachstehend ausgefertigt 
und ist gemäß den Vorschriften der Verbandssatzung öffentlich bekannt zu machen und der 
Kommunalaufsichtsbehörde des Landkreises Saalekreis anzuzeigen.  
 
 
Braunsbedra, den 20.12.2022 
 
 
 
 
M. Vogler  
Verbandsgeschäftsführer         - Siegel -  
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Die Verbandsversammlung hat mit Beschluss 13/2022 die 4. Änderungssatzung der 

Trinkwassergebührensatzung beschlossen, welche hiermit öffentlich bekannt gemacht wird: 

 
Satzung  

zur 4. Änderung der Satzung des Zweckverbandes für Wasserversorgung und 
Abwasserbeseitigung Geiseltal über die Erhebung von Gebühren für die zentrale 

Trinkwasserversorgung (Trinkwassergebührensatzung)  
 

- 4. Änderungssatzung -  
 
Aufgrund der Vorschriften des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 
(KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
07.06.2022 (GVBl. LSA S. 130) bzw. in der jeweils geltenden Fassung, den Vorschriften des 
Wassergesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (WG-LSA) vom 16.03.2011 (GVBl. LSA S. 492), 
zuletzt geändert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 07.07.2020 (GVBl. LSA S. 372) bzw. in der 
jeweils geltenden Fassung, den Vorschriften des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit für das Land Sachsen-Anhalt (GKG-LSA) i. d. F. der Bekanntmachung 
vom 26.02.1998 (GVBl. LSA S. 81), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.07.2020 (GVBl. LSA 
S. 384) bzw. in der jeweils geltenden Fassung sowie der §§ 2 und 5 ff. des 
Kommunalabgabengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) i. d. F. der 
Bekanntmachung vom 13.12.1996 (GVBl. LSA S. 405), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
15.12.2020 (GVBl. LSA S. 712) bzw. in der jeweils geltenden Fassung hat die 
Verbandsversammlung des Zweckverbandes für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung 
Geiseltal (ZWAG) in ihrer öffentlichen Sitzung am 19.12.2022 die folgende 4. 
Änderungssatzung beschlossen:  
 

I. Sachliche Änderungen: 
 

§ 1  
 

- Der bisherige § 3 Abs. 1 Buchstabe a) wird geändert und erhält folgenden neuen Wortlaut: 
 

 „a) für jede Wohnung 7,50 €.“ 
 

§ 2 
 
- Der bisherige § 3 Abs. 1 Buchstabe b) wird geändert und erhält folgenden neuen Wortlaut:  

„b) pro Hauptwasserzähler (zur Ermittlung des Trinkwasserverbrauchs) der Größe  
 
Zählerbezeichnung  max. Durchflussmenge  Grundgebühr 
Qn 2,5 bzw. Q3 4     5 m³/h      12,45 € 
Qn 6 bzw. Q3 10   12 m³/h      31,13 € 
Qn 10 bzw. Q3 16   20 m³/h     49,80 € 
Qn 15 bzw. Q3 25   30 m³/h     77,81 € 
Qn 25 bzw. Q3 40   50 m³/h   124,50 € 
Qn 40 bzw. Q3 63   80 m³/h   196,09 €“ 

 
 

§ 3 
 
- Der bisherige § 5 wird geändert und erhält folgenden neuen Wortlaut: 
 

„§ 5 
Verbrauchsgebühr 
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Die Verbrauchsgebühr beträgt für jeden vollen Kubikmeter Trinkwasser 2,15 € / m³ zuzüglich 
der gesetzlichen Mehrwertsteuer.“ 
 

II. Inkrafttreten / Außerkrafttreten 
 
Diese 4. Änderung der Satzung des Zweckverbandes für Wasserversorgung und 
Abwasserbeseitigung Geiseltal über die Erhebung von Gebühren für die zentrale 
Trinkwasserversorgung (Trinkwassergebührensatzung) - 4. Änderungssatzung - tritt nach 
Bewirkung ihrer öffentlichen Bekanntmachung gemäß den Vorschriften der Verbandssatzung 
im Amtsblatt des ZWAG zum 01.01.2023 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 2. Änderungssatzung der 
Trinkwassergebührensatzung vom 12.11.2019 außer Kraft. 
 
 
Braunsbedra, den 20.12.2022  
 
 
 
 
 
M. Vogler  
Verbandsgeschäftsführer         - Siegel - 
 
 
 
 
 
Ausfertigung-Bekanntmachungsanordnung:  
 
Die vorstehende, mit Beschluss Nr. 13/2022 der Verbandsversammlung vom 19.12.2022 
beschlossene Satzung zur 4. Änderung der Satzung des Zweckverbandes für 
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Geiseltal über die Erhebung von Gebühren für 
die zentrale Trinkwasserversorgung (Trinkwassergebührensatzung) - 4. Änderungssatzung - 
wird nachstehend ausgefertigt und ist gemäß den Vorschriften der Verbandssatzung öffentlich 
bekannt zu machen und der Kommunalaufsichtsbehörde des Landkreises Saalekreis 
anzuzeigen.  
 
 
Braunsbedra, den 20.12.2022 
 
 
 
 
 
M. Vogler  

Verbandsgeschäftsführer         - Siegel -  
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